
 

 

6.8 Facharzt / Fachärztin für Visceralchirurgie 

(Visceralchirurg / Visceralchirurgin) 

Weiterbildungsziel: 

Ziel der Weiterbildung ist aufbauend auf der Basisweiterbildung die Erlangung der Fach-
arztkompetenz Visceralchirurgie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungs-
zeiten und Weiterbildungsinhalte. 

Weiterbildungszeit: 

24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie und 
48 Monate Weiterbildung zum Facharzt für Visceralchirurgie bei einem Weiterbildungs-
befugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können bis zu 
• 12 Monate in einer der anderen Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, in 

Anästhesiologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere Medizin und Gastroentero-
logie, Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Pathologie und/oder Urologie
angerechnet werden 

• 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

Weiterbildungsinhalt: 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
– der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung, Nachbehandlung und Rehabilitation von 

Erkrankungen, Verletzungen, Infektionen, Fehlbildungen innerer Organe insbesondere
der gastroenterologischen, endokrinen und onkologischen Chirurgie der Organe und
Weichteile 

– der Indikationsstellung zur operativen und konservativen Behandlung einschließlich der
Risikoeinschätzung und prognostischen Beurteilung 

– endoskopischen, laparoskopischen und minimal-invasiven Operationsverfahren 
– der Erhebung einer intraoperativen radiologischen Befundkontrolle unter Berücksichti-

gung des Strahlenschutzes 
– der Mitwirkung bei interdisziplinären interventionellen Verfahren wie radiologisch und

radiologisch-endoskopischen Verfahren oder endosonographischen Untersuchungen des
Gastrointestinaltraktes 

– der interdisziplinären Indikationsstellung zu gastroenterologischen, strahlentherapeuti-
schen und nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 

– instrumentellen und funktionellen Untersuchungsmethoden einschließlich Ultraschall-
untersuchungen und Endoskopie 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
– sonographische Untersuchungen des Abdomens und Retroperitoneums einschließlich

Duplex-Sonographien der abdominellen und retroperitonealen Gefäße 
– Durchführung und Befundung von Rekto-/Sigmoidoskopien und den Grundlagen der 

Koloskopie und Ösophago-Gastro-Duodenoskopie 
– konventionelle, minimal-invasive und endoskopische operative Eingriffe an Kopf und

Hals einschließlich Tracheotomie, Thorakotomie, Thoraxdrainagen, Oesophagus, 
Magen, Leber, Gallenwege, Pankreas, Milz, Dünndarm, Dickdarm, Rektum, Anus,
Bauchhöhle, Retroperitoneum, Bauchwand 

Übergangsbestimmungen: 

Kammermitglieder, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Schwerpunkt-
bezeichnung Visceralchirurgie besitzen, sind berechtigt, stattdessen die entsprechende
Facharztbezeichnung zu führen. 
Kammermitglieder, die nach Facharztanerkennung bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungs-
ordnung eine Weiterbildung im Schwerpunkt Visceralchirurgie begonnen haben, können
diese nach den Bestimmungen der bisher gültigen Weiterbildungsordnung abschließen.
Nach bestandener Prüfung erhalten sie die Facharztbezeichnung. 

Übergangsbestimmungen für das Gebiet Chirurgie: 

Kammermitglieder, die die Facharztbezeichnung Chirurgie besitzen, sind berechtigt, statt-
dessen die Facharztbezeichnung Allgemeine Chirurgie zu führen. 
Kammermitglieder, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Schwerpunkt-
bezeichnung 
– Gefäßchirurgie 
– Thoraxchirurgie 
– Visceralchirurgie 
besitzen, sind berechtigt, stattdessen die entsprechende Facharztbezeichnung zu führen. 
Kammermitglieder, die nach Facharztanerkennung bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungs-
ordnung eine Weiterbildung in den Schwerpunkten Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie und
Visceralchirurgie begonnen haben, können diese nach den Bestimmungen der bisher gülti-
gen Weiterbildungsordnung abschließen. Nach bestandener Prüfung erhalten sie die ent-
sprechende Facharztbezeichnung. Entsprechendes gilt auch für die Kammermitglieder, die
vor Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung die Weiterbildung in den Gebieten Herz-
chirurgie, Kinderchirurgie und Plastische Chirurgie begonnen haben. 
Kammermitglieder, die vor Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung ihre Weiterbildung
im Gebiet Orthopädie oder im Schwerpunkt Unfallchirurgie begonnen haben, können 
diese nach der bisher gültigen Weiterbildungsordnung abschließen und die entsprechenden
Bezeichnungen führen. 
Kammermitglieder, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung im Gebiet 
Orthopädie oder im Schwerpunkt Unfallchirurgie in Weiterbildung befinden, können diese
als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie abschließen, wenn sie eine Mindestweiter-
bildungszeit von 6 Jahren und mindestens jeweils eine 2-jährige Weiterbildung in Ortho-
pädie und Unfallchirurgie nachweisen. 
Kammermitglieder, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung im Besitz der
Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie sind, können die neue Facharztbezeichnung 
Orthopädie und Unfallchirurgie innerhalb einer Frist von 3 Jahren beantragen, wenn sie
mindestens 2 Jahre Weiterbildung im Gebiet Orthopädie nachweisen. Auf das Anerken-
nungsverfahren finden die §§ 12 – 16 Anwendung. 
Kammermitglieder, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung im Besitz der 
Facharztanerkennung Orthopädie sind, können die Facharztbezeichnung Orthopädie und
Unfallchirurgie innerhalb einer Frist von 3 Jahren beantragen, wenn sie mindestens 2 Jahre
Weiterbildung im Schwerpunkt Unfallchirurgie nachweisen. Auf das Anerkennungsverfah-
ren finden die §§ 12 – 16 Anwendung. 
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